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Wie jedes Jahr pünktlich zum 1.Advent wurde der Weihnachts-
baum in Arneburg geschmückt. Dieses Jahr übernahmen dies die
Grundschüler der Grundschule in Sanne. Sie schmückten den Baum
mit liebevoll selbstgestalteten Weihnachtsschmuck.  Danach gab es ein
kleines Weihnachtsprogramm, wo die Kinder Lieder wie z.B. „Jingle
Bells“ oder „Freude schöner Götterfunken“ auf der Flöte spielten.
Für diese tolle Leistung gab es natürlich auch eine Belohnung.  Mit
ein paar Süßigkeiten bedankte sich der Verbandsgemeindebürger-
meister, Herr Trumpf, bei den Kindern für das schöne Programm.

Die Kinder des Kindergartens Arneburg schmückten den Baum in

Alle Jahre wieder!

der Festhalle von Arneburg. Sie hatten eine große Girlande gebastelt,
so dass sie einige Male um den Baum gelegt werden konnte und mit
vielen Sternen und Stiefeln wurde der Baum noch so richtig rausge-
putzt. Zum Dank dafür gab es Süßigkeiten für alle.  Und auch im Ver-
waltungsamt Goldbeck erstrahlt der Weihnachtsbaum  im Lichter-
glanz. Hier schmückten die Kinder der Grundschule Werben den
Baum mit vielen selbstgebastelten Sternen, Kugeln und lustigen Weih-
nachtsmännern. Auch der Bürgermeister, Herr Trumpf, durfte mit
helfen.  Die Arbeit der fleißigen Weihnachtsboten belohnte er mit
Mandarinen und Süßigkeiten.



2 Hallo Nachbarn • Ausgabe 1/2013

Wir wünschen allen Einwohnern der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, verbunden mit den besten Wünschen für
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013.

Eike Trumpf Bürgermeister der Verbandsgemeinde
Arneburg-Goldbeck

Lothar Riedinger Bürgermeister Stadt Arneburg
Dr. Volkmar Haase Bürgermeister Hansestadt Werben (Elbe)
Karlheinz Schwerin Bürgermeister Gemeinde Eichstedt (Altmark)
Torsten Dobberkau Bürgermeister Gemeinde Goldbeck
Peter Kuwan Bürgermeister Gemeinde Hassel
Dirk Kautz Bürgermeister Gemeinde Hohenberg-Krusemark
Norbert Kuhlmann Bürgermeister Gemeinde Iden
Uwe Großpietsch Bürgermeister Gemeinde Rochau

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Die besten Wünsche von allen Bürgermeistern

Tour Arneburg
8. und 29. Januar
Arneburg Seniorenheim 10.00 – 10.45 Uhr

Schule 10.50 – 12.10 Uhr
Hohenb.-Krusem. Schule 12.25 – 13.25 Uhr

Kindergarten 13.30 – 13.55 Uhr
Hindenburg Breite Straße 14.05    14.30 Uhr
Schwarzholz Dorfmitte 14.40 – 14.55 Uhr
Arneburg Bahnhofstr. 15.15    16.30 Uhr
Eichstedt Gaststätte 16.45 – 17.15 Uhr
Baben Dorfmitte 17.30 – 17.50 Uhr

Tour Hassel
18. Januar
Hassel Dorfgemeinschaftshaus 16.50 – 17.20 Uhr
Wischer Bushaltestelle 17.30 – 18.00 Uhr

Tour Iden
10. und 31. Januar
Rohrbeck Dorfmitte 14.20 – 14.40 Uhr
Iden Schule 14.50 – 15.10 Uhr
Busch Dorfmitte 15.20 – 15.40 Uhr
Berge Dorfmitte 15.50 – 16.05 Uhr
Behrendorf Neubau 16.15 – 16.30 Uhr
Sandauerholz Dorfmitte 16.45 – 17.00 Uhr
Büttnershof Dorfmitte 17.10 – 17.40 Uhr

Tour Goldbeck
16. Januar
Goldbeck Grundschule 10.30 – 11.30 Uhr

Sekundarschule 11.35 – 13.15 Uhr
Klein Schwechten Kindergarten 16.30 – 16.50 Uhr

Tour Rochau
8. und 29. Januar
Rochau Schule 11.30 – 12.30 Uhr

Tour Sanne
9. und 30. Januar
Sanne Gemeindeverwaltung 17.10 – 17.30 Uhr

Tour Werben
15. Januar
Werben Marktplatz 16.25 – 17.25 Uhr

Termine der
Fahrbücherei im Januar 2013

Weihnachten, wie wird es sein?
Kommen Kinder, Enkel und
Verwandte?
Werden wir eingeladen, oder feiern
wir ganz allein?
Was gibt es zu Essen, wer kriegt
welches Geschenk?
Das Haus muss noch geputzt werden.
Ist die Straße und der Garten
in Ordnung?
Wird es so, wie ich es mir denk?
Schreibe ich Karten, oder ruf ich
lieber an?
Verwandte und Bekannte sind
natürlich dran.
Reichen die Kerzen, was ziehe ich an?
Das ist alles zu bedenken, ruck zuck ist
Weihnachten dran.

Ingrid Ohle

Die Tage
vor Weihnachten
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Warmes Kerzenlicht scheint aus den
Fenstern, der süße Duft von Lebkuchen,
Bratäpfeln, Spekulatius und Glühwein er-
füllt die Luft. Endlich ist es wieder so weit:
Weihnachten steht vor der Tür. Und ob-
wohl die Tage kürzer und dunkler werden,
sind viele von uns gerade jetzt in einer
fröhlichen Stimmung. Was sorgt dafür,
dass wir nicht dem Winterblues verfallen?

Würziges Gebäck bringt
Weihnachtsstimmung
Sind es vielleicht die süßen Leckereien,
die traditionell zur Advents- und Weih-
nachtszeit dazugehören? Viele von uns
kommen erst dann in die besondere Fest-
stimmung, wenn sie den ersten würzigen
Lebkuchen gekostet haben. Zucker, Zimt,
Anis und Co. verfeinern nicht nur die
weihnachtlichen Köstlichkeiten, sie unter-
stützen auch unser Wohlbefinden. Und
das nicht nur, weil beim Verzehr von

So schmeckt Weihnachten
Warum Zucker, Zimt und Anis nicht nur gut schmecken, sondern auch guttun

Plätzchen Kindheitserinnerungen an das
gemeinsame Backen mit der Familie ge-
weckt werden.
Neben dem guten Geschmack wird die-
sen leckeren Zutaten nämlich auch eine
dem Körper wohltuende Wirkung nach-
gesagt. Zucker beispielsweise liefert En-
ergie und versorgt unsere Gehirnzellen
mit Nahrung. Gleichzeitig regt er die Aus-
schüttung des Glückshormons Serotonin
im Gehirn an. Unsere Lust auf Süßes ist
zudem angeboren. Den süßen Ge-
schmack verbinden wir direkt mit unseren
wichtigsten Energielieferanten, den Koh-
lenhydraten.

Nelken beruhigen,
Zimt hebt die Stimmung
Die weihnachtstypischen Gewürze helfen
aber auch, den vorweihnachtlichen
Stress – ob beruflich oder privat – mit ih-
ren Aromastoffen zu mildern. Nelken wir-

ken beruhigend und Zimtduft hebt die
Stimmung. Vanille verleiht unseren Plätz-
chen nicht nur eine weihnachtliche Note,
sie stärkt auch die Nerven und entspannt.
Es ist also ein gutes Timing, dass Weih-

nachten in die sogenannte dunkle Jah-
reszeit fällt, wo wir im Kreise von Freun-
den und Familie dem Winterblues mit
Zimtsternen, Vanillekipferln, Spekulatius
und Christstollen eins „auswischen“.
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■ Pfarrbereich Königsmark
Gottesdienste & Andachten:
Di, 1. Jan. Altenzaun (+ Abendmahl) 14.00 Uhr
So, 20. Jan. Rengerslage 09.00 Uhr

Iden 10.30 Uhr
Meseberg 14.00 Uhr

So, 27. Jan. Hindenburg 09.00 Uhr
Walsleben 10.30 Uhr
Schwarzholz 14.00 Uhr

Gemeindeveranstaltungen:
Andacht in der Diakonischen Einrichtung Königsmark: Freitag, 25. Jan.,
8.30 Uhr
Konfirmandenarbeit:  Konfirmanden des Pfarrbereiches Königsmark: im
Pfarrhaus Königsmark, Dienstag, 22. Jan., 16.30 Uhr
Vorkonfirmanden des Pfarrbereiches Königsmark: im Pfarrhaus Königs-
mark, Donnerstag, 24. Jan., 16.00 Uhr
Jugendarbeit im Pfarrbereich Königsmark: im Pfarrhaus Königsmark:
nach Absprache
GKR-Sitzung für die Gemeinde/das Kirchspiel: Iden (Gem.-Raum)
Mi, 23. Januar 2013 18.30 Uhr; Meseberg (Winterkirche) Die, 15. Ja-
nuar, 18.30 Uhr
Gemeindenachmittag in Meseberg: In der Winterkirche Mesebg:
Mittwoch, 16. Jan. (!!!), 14.30 Uhr
Gemeindenachmittag in Schwarzholz: Mittwoch, 23. Jan., 14.30 Uhr
Gemeindenachmittag in Iden: im Pfarrhaus Iden: Mittwoch, 30. Jan.
14.30 Uhr
Das Pfarramt Königsmark ist vom 2. bis 13. Januar nicht besetzt.
Die Vertretung in dringenden Fällen übernimmt:
Pfrn. M. Lipschütz, Ev. Pfarramt Rochau, Tel. 039328-356,

Kirchliche Nachrichten
■■■■■ Pfarrbereich Arneburg

„Ich danke Gott und freue mich Wie's Kind zur Weihnachtsgabe, Dass
ich bin, bin! Und dass ich dich, Schön menschlich Antlitz habe;
Dass ich die Sonne, Berge und Meer und Laub und Gras kann sehen und
Abends unterm Sternenheer und lieben Monde gehen;
Gott gebe mit nur jeden Tag, soviel ich darf zum Leben.
Er gibt's dem Sperling auf dem Dach; wie sollt er's mir nicht geben!“
Ich grüße Sie alle mit diesem Gedicht von Matthais Claudius und wün-
sche Gottes reichen Segen für das Jahr 2013!
Arneburg
Reich und reichlich sind die Feiertage, darum setzen wir uns in Bewe-
gung! Der Neujahrsspaziergang beginnt am Neujahrstag um 13.00 Uhr
in Sankt Georg. – Zusammen wollen wir so das neue Jahr empfangen.
Die Strecke ist nicht zu lang und etwas Warmes gibt es auch. Gottes-
dienst – Sonntag, den 13. Januar um 10.15 Uhr Gottesdienst – Sonn-
tag, den 27. Januar um 14.00 Uhr Gemeindenachmittag – Dienstag,
den 15. Januar um 14.00 Uhr
Rindtorf
Gottesdienst – Sonntag, den 20. Januar um 14.00 Uhr
Lindtorf
Gottesdienst – Sonntag, den 27. Januar um 09.00 Uhr
Baumgarten
Gottesdienst – Sonntag, den 20. Januar um 09.00 Uhr
Jarchau
Gottesdienst – Sonntag, den 20. Januar um 10.15 Uhr
Sanne
Gottesdienst – Sonntag, den 27. Januar um 10.15 Uhr
Gemeindenachmittag – Mittwoch, den 23. Januar um 15.00 Uhr
Dalchau
Gottesdienst – Sonntag, den 06. Januar – Tag der 3 Heiligen Könige um
10.15 Uhr
Beelitz
Gottesdienst – Sonntag, den 06. Januar – Tag der 3 Heiligen Könige um
09.00 Uhr
Hassel
Gottesdienst – Sonntag, den 06. Januar – Tag der 3 Heiligen Könige um
14.00 Uhr
Und noch ein Tipp für uns alle zum Jahresbeginn:
„Der eine lebt vom andern, für sich kann keiner sein“,
Heißt es in einem bekannten Kirchenlied.
Liebe lebt von dem kleinem Wörtchen „und“:
Ich und Du, Mann und Frau, Eltern und Kinder, Pfarrer und Gemeinde...
Das Leben wird zur Hölle, wenn das „und“ durch ein „gegen“ ersetzt
wird. Dann beginnt der Kleinkrieg, aus dem die großen Kriege entste-
hen. (R. Abeln/ P. Rosegger )
In diesem Sinne freue ich mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen inner- und
außerhalb der Kirche. Es grüßt J. Schlase, Pfrn.

■■■■■ Pfarrbereich Klein Schwechten
Evang. Kirchengem. Eichstedt
Sonntag, d. 06. 01. 2013 10.30 Uhr
Evang. Kirchengem. Klein Schwechten
Silvester, d. 31. 12. 2012 17.00 Uhr

zentraler Gottesdienst
Jahresabschlussandacht

Evang. Kirchengem. Möllendorf
Sonntag, d. 27. 01. 2013 10.30 Uhr
Evang. Kirchengem. Goldbeck
Sonntag, d. 20. 01. 2013 10.30 Uhr
Evang. Kirchengem. Bertkow/ Plätz
Sonntag, d. 06. 01. 2013 9.00 Uhr BERTKOW
Sonntag, d. 27. 01. 2013 9.00 Uhr BERTKOW
Sonntag, d. 13. 01. 2013 10.00 Uhr PLÄTZ
Evang. Kirchengem. Hohenberg-Krusemark
Sonntag, d. 20. 01. 2013 9.00 Uhr

Neujahr, d. 01. 01. 2013 14.00 Uhr
Neujahrswanderung, Beginn in
Goldbeck – Wanderung nach
Klein Schwechten

■■■■■ Kirchspiel Werben
08.01. 16.00 Uhr, Bibelstunde im Pfarrhaus Werben

19.00 Uhr, Gesprächskreis im Pfarrhaus Werben
13.01. 10.00 Uhr, Gottesdienst in Werben mit KinderGD
20.01. 09.30 Uhr, Gottesdienst in Lichterfelde

11.00 Uhr, Gottesdienst in Berge
22.01. 19.30 Uhr, GKR im Pfarrhaus Werben
24.01. 19.00 Uhr, Hauskreis im Pfarrhaus Werben
26.01. 18.00 Uhr, Familienabend im Pfarrhaus Werben
27.01. 10.00 Uhr, Gottesdienst in Werben mit KinderGD und

                 Hl. Abendmahl
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Wann und wieso die Weihnachtsbäume
in unsere Zimmer gelangen konnten, ist
heute nicht mehr ganz genau zu ermit-
teln. Aus dem Jahr 1539 gibt es einen ur-
kundlichen Eintrag, dass im Straßburger
Münster ein Weihnachtsbaum aufge-
stellt wurde. Für 1605 ist dort der erste
Christbaum belegt, der als Gabenbaum
oder Bescherbaum – allerdings noch
ohne Kerzen – hergerichtet war. Offen-
bar wurde das Dekorieren der Stuben mit
immergrünen Zweigen dann auch beim
gewöhnlichen Volk beliebt. Die Kirche,
der die meisten Waldgebiete gehörte,
musste oft sogar gegen das Plündern zur
Weihnachtszeit einschreiten. Das Ausle-
gen von Tannenreisig in den Stuben galt
außerdem als heidnischer Brauch und
wurde untersagt.
Ab 1750 häufen sich dann aber aber die
Berichte über das Aufstellen von Christ-
bäumen: Bereits Johann Wolfgang von
Goethes Romanfigur Werther (das Buch
erschien 1774) kommt am Sonntag vor
Weihnachten zu seiner geliebten Lotte
und spricht vom paradiesischen Entzü-
cken beim Anblick eines „... aufgeputzten
Baumes mit Wachslichtern, Zuckerwerk
und Äpfeln“. Während der Brauch in den
Städten nun schnell Einzug hielt, setzte

Als der Weihnachtsbaum
in die Stuben kam

er sich in ländlichen Gebieten nur lang-
sam durch. Schließlich gab aber auch die
katholische Kirche ihren Widerstand auf.
Da Tannen zur damaligen Zeit in Mittel-
europa selten waren, konnten sich
zunächst nur die Wohlhabenden einen
Weihnachtsbaum leisten. Die übrigen be-
halfen sich mit anderem winterlichen
Grün wie Kiefer- oder Mistelzweigen.
Erst Mitte 1850 waren dann genügend
Tannen- und Fichtenwälder entstanden,
um den immer weiter wachsenden Be-
darf an Christbäumen zu decken.
PdM
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Gemeinde Hohenberg-Krusemark

Altenzaun
In Osterholz, Dorfstr.7-8 im modernisier-
ten Wohnblock mit Heizung und Balkon
eine  4-R-Whg.; ca. 70 m²,
Grundmiete: 4,00 €/ m²
zwei 3-R- Whg.; ca. 61 m²,
Grundmiete: 4,00 €/ m²
Stallungen vorhanden.

Hohenberg-Krusemark
Hauptstr. 29-33
eine 3-R.-Whg., ca. 55 m²,
GM: 4,60 €/m²  OG links
eine 2-R.-Whg., ca. 40 m²,
GM: 4,60 €/m²  OG rechts
eine 1-R.-Whg., ca. 30 m²,
GM: 4,40 €/m²  EG mitte
im sanierten Wohnblock mit Erdgashei-
zung

Hansestadt Werben (Elbe)
OT Behrendorf

Behrendorf  im sanierten
Wohnblock, Werbener Str. 11
eine   3-R.-Whg.; ca. 57 m²,
Grundmiete:  4,30 €/ m²
zwei   2-R.-Whg.; ca. 46 m²,
Grundmiete:  4,30 €/ m²
mit Erdgasheizung

Behrendorf, Werbener Str. 11b
zwei   3-R.-Whg.; ca. 56 m²,
Grundmiete:   4,30 €/ m²

OT Giesenslage, Dorfstr. 22
eine  1-R.-Whg.; ca. 30 m²,
Grundmiete:  4,30  €/ m²

Wohnungen im
Verwaltungsbereich zu vergeben
Nähere Informationen gibt es im Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg

eine  3-R.-Whg.; ca. 62 m² ,
Grundmiete : 4,26  €/ m²
mit Erdgasheizung

Hansestadt Werben(Elbe)

Am alten Bahnhof  8/ 9  –
Erdgasheizung
zwei 3-R.-Whg.; ca. 57 m²,
Grundmiete: 4,30 €/ m²
zwei 1-R.-Whg.; ca. 37 m²,
Grundmiete: 4,30 €/ m²
eine 2-R.-Whg.; ca. 46 m²,
Grundmiete: 4,30 €/ m²

Behrendorfer Str. 14-16 –
Erdgasheizung
eine  3-R.-Whg.; ca. 59 m²,
Grundmiete: 5,00 €/ m²  im  I. OG
zwei  2-R.-Whg.; ca. 45 m²,
Grundmiete: 5,00 €/ m²  im  II. OG
eine  1-R.-Whg.; ca. 25 m²,
Grundmiete: 5,00 € /m² im DG

Räbelsche Str. 26
eine  3-R.-Whg.; ca. 62 m²:
Grundmiete: 4,90 €/ m² im  I OG

Marktplatz 1
Verpachtung Gaststätte „Ratskeller“
Hansestadt Werben (Elbe)
1-Gewerberaum ca. 20 m²,
Grundmiete 4,00 €/ m² im EG
mit Zentralheizung
2-Gewerberaum ca. 55 m²,
Grundmiete 4,00 €/ m² im EG
mit Zentralheizung

Stadt Arneburg
Breite Str. 1

Gewerbeimmobilie ca. 91 m²,
Grundmiete: 3,80 €/ m²; möbliert

!!!! Komplett sanierte Wohnungen
in Arneburg !!!!

Breite Str. 9
eine 2-R.-Whg. ; ca. 69 m²:
Grundmiete: 4,50 €/ m² im OG
eine 1-R.-Whg. ; ca. 30 m²:
Grundmiete: 4,50 €/ m² im EG

Gemeinde Rochau

Eichenweg 7
eine   4-R.-Whg.; ca. 70 m²,
Grundmiete:   3,77 €/ m² (OG links)
Polkauer Str. 4
eine   2-R.-Whg.; ca. 36 m²,
Grundmiete:   4,00  €/ m² (OG mitte)
Eichenweg 7
eine   3-R.-Whg.; ca. 58 m²,
Grundmiete:   3,40 €/ m² (OG links)

In allen Gemeinden ist jeweils
Mietkaution in Höhe von 2 Grund-
monatsmieten zu hinterlegen.

Sprechzeiten  Wohnungswesen:
Montag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeit in der Hansestadt Wer-
ben (Elbe) im Rathaus der Stadt
Sprechzeit
16.01.2013 von 09.00 – 12.00 Uhr
Tel.: 039393-217

Nähere Angaben zu den Wohnungen
können Sie im Infrastrukturbetrieb (Ei-
genbetrieb) der Stadt Arneburg,  Woh-
nungswesen, 39596 Arneburg, Oster-
burger Str. 1(Industrie- und Gewerbe-
park) erhalten.

Herr Lindemann
Tel. 039321 547811 – Betriebsleiter
Herr Müller/Frau Klas
Tel. 039321 547813 – Wohnungswesen
Frau Thürnagel
Tel. 039321 547810 – Sekretariat
Fax: 039321 547818
E-Mail: eigenbetrieb@isb-arneburg.de
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Weihnachtslied
Lieblich wieder durch die Welt

geht die holde Kunde,
die den Hirten auf dem Feld

klang aus Engelsmunde.

Was den Hirten wurde kund,
blieb uns unverloren:

wieder kündet Engelsmund,
daß uns Christ geboren.

Welch ein Glanz durchbricht die Nacht
in des Winters Mitte!

Welche Freude wird gebracht
in die ärmste Hütte!

Winters Nacht und Sorge weicht
hellem Jubel wieder,

und der Himmel wieder steigt

auf die Erde nieder.
Wenn die goldnen Sterne glüh’n

in des Himmels Ferne,
leuchten aus dem Tannengrün

auch viele goldne Sterne.

Haus an Haus mit hellem Schein
flammen auf die Kerzen,

durch die Augen fällt hinein
Licht auch in die Herzen.

Sei willkommen, Weihnachtslust,
kling empor im Liede!

Freude wohn in Menschenbrust,
auf der Erde Friede!

Johannes Trojan (1837 – 1915)

Weihnachtsmärkte sind aus der deut-
schen Weihnachtszeit nicht wegzuden-
ken. Deutschlands erster Weihnachts-
markt existiert bereits seit 1384 – in
Bautzen. Im Mittelalter dienten die Märk-
te zur Eindeckung von wichtigen Gütern,
die in der kalten Jahreszeit gebraucht

Weihnachtsmärkte
werden.
Heutzutage gibt es bundesweit über
3000 Weihnachtsmärkte, die – je nach
Region – auch „Christkindlmarkt“, „Glüh-
weinmarkt“ oder „Adventsmarkt“ ge-
nannt werden.
Weihnachtsmärkte sind wahre Besucher-
magneten und locken jährlich viele Millio-
nen Menschen.

Weihnachten wird rund um die Welt ge-
feiert – und zwar überall anders.
In Polen wird am Weihnachtstag, bis zum
Erscheinen des ersten Sterns am Himmel,
gefastet.
In Indien werden statt der uns vertrauten
Tannen Mangobäume und Bananenstau-

Weihnachten weltweit
den weihnachtlich geschmückt.
In Australien wird Weihnachten gerne bei
einem Picknick mit Lagerfeuer am Strand
gefeiert.
Egal wie unterschiedlich die Feiern sein
mögen, im Mittelpunkt des christlichen
Festes steht es, der Familie oder auch
Fremden eine Freude zu bereiten.
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Seit wenigen Wochen steht den Werbe-
ner Grundschülern ein neues Computer-
Kabinett zur Verfügung. Das Projekt
konnte durch das Förderprogramm „IT-
Ausstattung allgemeinbildender und be-
rufsbildender Schulen“ mit einer Zu-
wendung von rund 5.000 € realisiert
werden. In den Sommerferien wurde
begonnen das Schulhaus zu sanieren,
dabei erhielt auch das künftige Compu-
ter-Kabinett einen frischen Anstrich. Die
Gesamtkosten für die Anschaffung der
modernen Technik, für einen Lehrer-
und 9 Schülerarbeitsplätze, sowie Bea-
mer, Notebook und Drucker betrugen
etwa 8.000 €. Die Verbandsgemeinde
stattete zusätzlich das Kabinett mit neu-

Neues Computer-Kabinett
für die Grundschule in Werben
Durch Zuwendung aus Förderprogramm Bildungsauftrag erfüllen

em Mobiliar für ca. 2.500 € aus.  Das PC-
Kabinett ist den Schülern und Lehrern
sehr wichtig, um den Kindern schon vom
Grundschulalter an, erste Einblicke in
die Arbeit mit elektronischen Medien zu
gewähren. Jetzt kann die Grundschule
Werben endlich dem Bildungsauftrag
„Leben und Handeln in der Medienwelt“
gerecht werden. Die Arbeit am PC be-
deutet nicht etwa zu spielen, sondern
vielmehr werden Textprogramme ge-
nutzt oder erklärt, wie das Internet als
wichtige Informationsquelle dienen
kann. Auch die Arbeit an der Schulho-
mepage soll den Kindern ermöglichen,
sich selbst einzubringen und sich mit der
Grundschule zu identifizieren.

16. Januar
KLEIN-ST-E GALERIE (Nr.199)
Malerei und Grafik von Angelika John,
Nevern ( Mecklbg. -Vorp.)
6. März
KLEIN-ST-E GALERIE (Nr.200)
Malerei , Grafik und Plastik von Klaus
Drechsler, Dresden
8. Mai
KLEIN-ST-E GALERIE (Nr.201)
Grafik und Holzplastiken von Julia und
Rainer Ehrt, Kleinmachnow
19. Juni
KLEIN-ST-E  GALERIE (Nr.202)
Malerei von Wolfgang Kühne, Dresden
(und Lückstedt)
14. August
KLEIN-ST-E GALERIE (Nr.203)
Malerei und Grafik von Antje und Fried-
rich Fretwurst , Daendorf  (Fischland)
2. Oktober
KLEIN-ST-E GALERIE (Nr.204)
Malerei, Grafik und Plastik von Michael
Adler, Briest (Altmark)
21. November
KLEIN-ST-E GALERIE (Nr.205)
Malerei, Grafik und Plastik von Mathias
Schilling, Templin

Vorstandssitzungen, Arbeitsberatung
und Versammlung werden kurzfristig
anberaumt und durchgeführt, öffentli-
che Veranstaltungen rechtzeitig bekannt
gemacht.

Kultur-und Heimatverein
Arneburg –
Jahresarbeitsplan 2013

Unser Prinzenpaar begrüßt Sie recht
herzlich zur Nachmittagsveranstaltung
des Rochauer Karnevals am 3. Febru-
ar 2013. Ab 14 Uhr gemütliches Bei-
sammensein bei Kaffee und Kuchen und
ab 15 Uhr erwartet Sie unser buntes
Programm aus Tanz, Gesang, Klamauk
und jeder Menge Spaß. Anschließend
Tanz mit unserer Kapelle „Alive“. Karten
gibt's für 13 Euro bei Ingrid Packebusch
in Rochau, Achterstraße 27 oder telefo-
nisch unter 039328- 470 oder bei Ihrem
Ansprechpartner der Volkssolidarität.

„Rochau es lacht“
am 3. Februar 2013

Die Anmeldung der Schulanfänger, die
bis zum 30. Juni 2014 das sechste Le-
bensjahr vollenden und mit Beginn des
Schuljahres 2014/2015 somit schul-
pflichtig werden, ist zu folgendem Ter-
min in der Grundschule Arneburg vor-
zunehmen. Dieses betrifft die Kinder
aus den Orten Beelitz, Dalchau und Ar-
neburg.

Kinder, die bis zu diesem Stichtag das
fünfte Lebensjahr vollendet haben, kön-
nen auf Antrag der Eltern angemeldet
werden.

Sie sollten die für den Schulbesuch
notwendigen körperlichen und geistigen

Öffentliche Bekanntmachung
Anmeldung der Schulanfänger 2014/2015
in der Grundschule Arneburg

Voraussetzungen besitzen und in ihrem
sozialen Verhalten ausreichend entwi-
ckelt sein.
Anmeldung: Mittwoch, den

30.01.2013 von 7.00 Uhr bis
13.00 Uhr oder nach vorheriger
Vereinbarung mit der Schullei-
tung  unter der Telefon-Nr.
039321 / 2576

Mitzubringen ist die Geburtsurkunde
des Kindes oder das Familienstamm-
buch. Das anzumeldende Kind ist per-
sönlich vorzustellen.

gez. Schulze
Schulleiterin
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Noch ist Herbst nicht ganz entfloh'n,
Aber als Knecht Ruprecht schon

Kommt der Winter hergeschritten,
Und alsbald aus Schnees Mitten

Klingt des Schlittenglöckleins Ton.

Und was jüngst noch, fern und nah,
Bunt auf uns hernieder sah,

Weiß sind Türme, Dächer, Zweige,
Und das Jahr geht auf die Neige,

Und das schönste Fest ist da.

Advent

Tag du der Geburt des Herrn,
Heute bist du uns noch fern,
Aber Tannen, Engel, Fahnen

Lassen uns den Tag schon ahnen,
Und wir sehen schon den Stern.

Theodor Fontane (1819 – 1898)

– Anzeigen –

Zapfen sieht man zur Weihnachtszeit überall.
Ob gehängt, geklebt oder gesteckt – sie eig-
nen sich im Advent wunderbar zum Basteln
und Dekorieren. Auch beliebt: Im Kaminfeuer
verströmen sie einen angenehmen Duft und
knacken im Feuer. Man kann sie beim Spa-
ziergang im Wald sammeln oder ganz ein-
fach beutelweise kaufen.
Was jedoch üblicherweise als Tannenzapfen
bezeichnet wird, stammt in Wirklichkeit gar
nicht von der Tanne, sondern meist von Fichte
oder Kiefer. Die in Mitteleuropa heimische
Tanne bildet zwar dekorative, aufrecht wach-
sende Zapfen auf ihren Zweigen. Jedoch
zerfallen die Tannenzapfen, wenn sie reif
sind. Nur die dünne Mittelachse bleibt am
Baum, während die einzelnen Schuppen mit
den Samen herabfallen.
Als Ganzes lassen in unseren Wäldern zum
Beispiel Fichte, Kiefer und Lärche ihre Zapfen
zu Boden fallen. Zuvor lösen sich ihre feinen
flugfähigen Samen aus den Schuppen und
segeln, meist verbreitet durch den Wind, auf
die Erde. Erst nachdem die Samen ausgeflo-

Kleine Zapfenkunde
gen sind, lösen sich die Zapfen selbst und fal-
len dann ebenfalls herab. Dies kann bei der
Lärche allerdings mehrere Jahre dauern. Die
länglichen, leicht gekrümmten Fichtenzapfen
fallen meist unmittelbar nach der Reife, also
im Herbst und Winter, sodass man sie pünkt-
lich zur Winterdekoration nutzen kann.
Zapfen müssen nicht unbedingt herabfallen,
um dekorativ auszusehen. Besonders im win-
terlichen Garten wirken zapfentragende Na-
delgehölze wie beispielsweise die Koreatan-
ne (Abies koreana), die Blaue Mädchenkiefer
(Pinus parviflora ‘Glauca‘) oder die Zapfen-
Fichte (Picea abies ‘Acrocona‘) sehr effektvoll
und festlich. Sie bilden auch in jungen Jahren
schon zahlreich Zapfen aus.
Um Tanne und Fichte beim Waldspaziergang
oder im eigenen Garten unterscheiden zu
können, hilft manchmal schon ein Blick auf
die Zapfen: Die der Tanne wachsen aufrecht
nach oben, Fichtenzapfen hängen hingegen
meist von den Ästen herab.
PdM

Morgen kommt der Weihnachtsmann,
kommt mit seinen Gaben
Bunte Lichter, Silberzier,

Kind und Krippe, Schaf und Stier,
Zottelbär und Panthertier
möchte ich gerne haben.

Morgen kommt
der Weihnachtsmann

Doch du weißt ja uns’ren Wunsch,
kennst ja unsre Herzen

Kinder,  Vater und Mama,
auch sogar der Großpapa,

alle,  alle sind wir da,
warten dein mit Schmerzen.

Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798 – 1874)
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■ Stadt Arneburg
02.01. Silvia Schippke zum 72. Geburtstag
03.01. Kurt Seidenschnur zum 78. Geburtstag
04.01. Werner Wesche zum 82. Geburtstag
05.01. Ursula Lindner zum 88. Geburtstag
10.01. Gerd Hedrich zum 75. Geburtstag
13.01. Renate Rödel zum 70. Geburtstag
14.01. Käthe Hornuff zum 77. Geburtstag
14.01. Irmgard Kiel zum 78. Geburtstag
14.01. Marianne Pagels-vom Hofe zum 76. Geburtstag
16.01. Uta Gieseler zum 72. Geburtstag
16.01. Gerhard Klostermann zum 80. Geburtstag
16.01. Gerlinde Rademacher zum 77. Geburtstag
16.01. Monika Uelsekopf zum 71. Geburtstag
17.01. Franziska Böttcher zum 90. Geburtstag
18.01. Christine Lang zum 74. Geburtstag
21.01. Dieter Rump zum 75. Geburtstag
22.01. Gisela Paege zum 72. Geburtstag
22.01. Waltraut Spreewitz zum 82. Geburtstag
24.01. Werner Kromrei zum 74. Geburtstag
24.01. Wolfgang Lepke zum 76. Geburtstag
26.01. Ella Wodrich zum 99. Geburtstag
29.01. Christa Reinecke zum 87. Geburtstag
29.01. Renate Wäsche zum 77. Geburtstag
31.01. Friedrich Von Ohlen zum 73. Geburtstag

■ OT Beelitz
01.01. Elisabeth Hönemann zum 80. Geburtstag
21.01. Bruno Schallert zum 85. Geburtstag

■ OT Dalchau
14.01. Horst Gabelt zum 75. Geburtstag
18.01. Martin Fehse zum 77. Geburtstag

■ Gemeinde Eichstedt (Altmark)
08.01. Herbert Barschdorf zum 80. Geburtstag
08.01. Elise Fischer zum 76. Geburtstag
24.01. Friedrich Jahns zum 71. Geburtstag

■ OT Baben
26.01. Emma Schlichtiger zum 80. Geburtstag
28.01. Norbert Glintschert zum 74. Geburtstag

■ OT Baumgarten
13.01. Ilse Schnell zum 87. Geburtstag
24.01. Erna Gransee zum 73. Geburtstag

■ Gemeinde Goldbeck
03.01. Eugen Petrich zum 80. Geburtstag
05.01. Manfred Jödicke zum 76. Geburtstag
05.01. Otto Lenck zum 81. Geburtstag
06.01. Renate Diesterweg zum 70. Geburtstag
06.01. Emmy Gess zum 72. Geburtstag
06.01. Siegfried Wächter zum 83. Geburtstag
16.01. Ingrid Romanus zum 75. Geburtstag
21.01. Josef Madaj zum 75. Geburtstag
22.01. Irene Schulz zum 77. Geburtstag
24.01. Ingrit Lenck zum 79. Geburtstag
25.01. Margarete Hellmann zum 86. Geburtstag
25.01. Helga Sippert zum 74. Geburtstag
26.01. Ingrid Roßnick zum 72. Geburtstag
27.01. Marianne Herms zum 73. Geburtstag
28.01. Hermann Berger zum 79. Geburtstag

Gratulationen – Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück

■ OT Bertkow
03.01. Walter Prigge zum 78. Geburtstag
05.01. Jolanda Frommhagen zum 82. Geburtstag
11.01. Bernd Müller zum 70. Geburtstag
20.01. Minna Gotzmann zum 74. Geburtstag
23.01. Regina Börner zum 77. Geburtstag
25.01. Hartwig Kahl zum 73. Geburtstag
31.01. Waldtraut Schulze zum 78. Geburtstag

■ OT Möllendorf
10.01. Herbert Schulz zum 84. Geburtstag
14.01. Luise Schulz zum 89. Geburtstag

■ OT Petersmark
31.01. Elisabeth Hollex zum 73. Geburtstag

■ Hansestadt Werben (Elbe)
01.01. Wilfried Schatz zum 72. Geburtstag
02.01. Else Joensson zum 79. Geburtstag
02.01. Ingrid Joensson zum 73. Geburtstag
02.01. Dorothea Metz zum 78. Geburtstag
09.01. Erna Kuhn zum 80. Geburtstag
09.01. Maria Lübbe zum 90. Geburtstag
09.01. Lisa Rogge zum 79. Geburtstag
10.01. Hans-Peter Stahl zum 71. Geburtstag
11.01. Bruno Hirsch zum 74. Geburtstag
13.01. Alfred Hoffmann zum 79. Geburtstag
20.01. Klaus Hauke zum 71. Geburtstag
21.01. Hildegard Lehmann zum 79. Geburtstag
26.01. Irma Neumann zum 85. Geburtstag
30.01. Alfred Kieschke zum 93. Geburtstag
30.01. Ruth Lehmann zum 74. Geburtstag

■ OT Behrendorf
12.01. Siegfried Neujahr zum 75. Geburtstag
14.01. Gerda Scheid zum 73. Geburtstag

■ OT Berge
17.01. Günter Melms zum 78. Geburtstag

■ OT Giesenslage
01.01. Erwin Lange zum 85. Geburtstag
09.01. Horst Reichert zum 77. Geburtstag
11.01. Lothar Blume zum 76. Geburtstag
20.01. Erwin Paul zum 78. Geburtstag
31.01. Irmgard Lange zum 88. Geburtstag

■ Gemeinde Sanne
05.01. Johannes Lemke zum 78. Geburtstag
10.01. Helene Krahn zum 74. Geburtstag
25.01. Achim Willmann zum 77. Geburtstag
27.01. Werner Rhedas zum 84. Geburtstag
29.01. Hildegard Lemke zum 75. Geburtstag

■ OT Wischer
03.01. Kurt Marggraf zum 75. Geburtstag
23.01. Horst Wegener zum 79. Geburtstag

■ Gemeinde Hohenberg-Krusemark
05.01. Ferdinand Voigt zum 70. Geburtstag
07.01. Willi Digulla zum 75. Geburtstag
07.01. Regina Werner zum 76. Geburtstag
09.01. Herta Schulze zum 88. Geburtstag
10.01. Hildegard Gadau zum 80. Geburtstag
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Gratulationen – Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück

15.01. Elise Markowski zum 90. Geburtstag
25.01. Waltraud Trog zum 76. Geburtstag
29.01. Brigitte Trumpf zum 81. Geburtstag

■ OT Altenzaum
25.01. Helmut Schönemann zum 82. Geburtstag

■ OT Groß Ellingen
05.01. Gretel Bach zum 77. Geburtstag

■ OT Hindenburg
03.01. Elli Trumpf zum 83. Geburtstag
04.01. Karin Bolle zum 71. Geburtstag
14.01. Bruno Alpert zum 88. Geburtstag
20.01. Elisabeth Linke zum 78. Geburtstag
20.01. Horst Lüdecke zum 80. Geburtstag
26.01. Heinz Törber zum 92. Geburtstag

■ OT Osterholz
01.01. Brigitte Fischer zum 77. Geburtstag
21.01. Else Steckich zum 80. Geburtstag

■ Gemeinde Iden
03.01. Herbert Bethke zum 85. Geburtstag
03.01. Johann Sobola zum 76. Geburtstag
08.01. Walter Leopold zum 77. Geburtstag
14.01. Brigitta Fitze zum 75. Geburtstag
24.01. Ferdinand Kussmaul zum 84. Geburtstag
28.01. Anneliese Schnotale zum 79. Geburtstag
30.01. Dr. Dietmar Köhler zum 70. Gebutrstag

■ OT Büttnershof
17.01. Gertrud Ottavi zum 90. Geburtstag

■ OT Büttnershof
17.01. Gertrud Ottavi zum 90. Geburtstag

■ OT Kannenberg
23.01. Margot Neuber zum 80. Geburtstag

■ OT Rohrbeck
06.01. Ursula Mörchen zum 76. Geburtstag
17.01. Ewald Schmack zum 86. Geburtstag
22.01. Lieselotte Köllnberg zum 83. Geburtstag

■ OT Sandauerholz
26.01. Irene Schröter zum 79. Geburtstag

■ Gemeinde Rochau
01.01. Reinhard Seelig zum 77. Geburtstag
01.01. Alfred Voigtländer zum 72. Geburtstag
07.01. Klaus-Dieter Anderson zum 72. Geburtstag
09.01. Hannelore Uchtenhagen zum 72. Geburtstag
15.01. Fritz Ahlfeldt zum 83. Geburtstag
21.01. Gerhard Uchtenhagen zum 75. Geburtstag
27.01. Gerhard Gralitzki zum 72. Geburtstag
28.01. Irma Nowak zum 80. Geburtstag

■ OT Klein Schwechten
01.01. Siegfried Schröder zum 73. Geburtstag
02.01. Marlise Rahmsdorf zum 81. Geburtstag
09.01. Ingeborg Riebold zum 85. Geburtstag
12.01. Margot Muthke zum 78. Geburtstag
15.01. Edelgard Hanusa zum 72. Geburtstag
16.01. Friedrich Falke zum 77. Geburtstag
20.01. Eva-Maria Ahlreip zum 88. Geburtstag

■ OT Schartau
13.01.  Franz Velmans zum 72. Geburtstag

■ OT Ziegenhagen
30.01.  Elsbeth Wallstabe zum 89. Geburtstag

Weihnachten und die Zeit zwischen
den Jahren bringen uns ein paar Tage
Besinnlichkeit, ein paar Tage des Inne-
haltens und Aufatmens.

Alles ruht – die Geschäfte, die Politik
und Teile unseres Alltags.

Wir haben Zeit, mit unseren Angehö-
rigen und Freunden ein schönes Fest
zu begehen. Wir haben Zeit, uns
wieder auf uns selbst zu besinnen und
auf das, was uns wichtig ist im Leben.
Wir können eine Bilanz der letzten
zwölf Monate ziehen, um für die Zu-
kunft gut gewappnet zu sein.

Ich hoffe, das Jahr 2012 war für Sie
und Ihren Familie ein angenehmes und
erfolgreiches Jahr, das Sie gerne in Er-
innerung behalten werden. Für mich
war 2012 ein Jahr voller positiver

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger der Gemeinde Rochau,

Trends und Entwicklungen, voller wichti-
ger Weichenstellungen und Entschei-
dungen.

Erfreulicherweise haben sich auch im
Jahre 2012 viele Bürgerinnen und Bür-
ger unter dem Banner der Ehrenamt-
lichkeit für andere und für lohnende
Ziele eingesetzt. Ihr Wirken auf karitati-
vem, kulturellem und sportlichem Gebiet

trägt entscheidend zur Lebensqualität
in unserer Gemeinde bei, und ich möch-
te gerade heute allen Menschen dan-
ken, die dort mitarbeiten. Sie beweisen,
dass unsere Gesellschaft nicht so kalt
und egoistisch ist, wie ihr manchmal
nachgesagt wird.

Vor diesem Hintergrund bleibt mir,
Ihnen allen ein besinnliches Weih-
nachtsfest im Kreise Ihrer Familien,
Freunde und Bekannten zu wünschen
sowie einen schönen und stimmungs-
vollen Jahreswechsel. Gleichzeitig wün-
sche ich Ihnen und uns allen für das
Jahr 2013 vor allem Frieden, Gesund-
heit und Wohlergehen.

Uwe Großpietsch
Bürgermeister
Gemeinde Rochau
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Die Anmeldung der Schulanfänger, die
bis zum 30.06.2014 das sechste Lebens-
jahr vollenden und mit Beginn des
Schuljahres 2014/2015 somit schul-
pflichtig werden, ist zu folgendem Ter-
min in der Grundschule Goldbeck vorzu-
nehmen.

Dieses betrifft die Kinder aus den Or-
ten:

Goldbeck mit den Ortsteilen Möllen-
dorf, Petersmark, Bertkow, Plätz

Eichstedt mit den Ortsteilen Baben,
Lindtorf, Rindtorf, Baumgarten.

Kinder, die bis zu diesem Stichtag das
fünfte Lebensjahr vollendet haben, kön-

Anmeldung  Schulanfänger 2014/2015
Grundschule Goldbeck informiert

nen auf Antrag der Eltern angemeldet
werden.

Anmeldung:
Montag, den 11.02.2013 in der

Zeit von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
oder nach vorheriger Vereinbarung mit

der Schulleitung unter der
Telefon - Nr. 039388 – 28261.
Die Kinder sind durch die Eltern unter

Vorlage der Geburtsurkunde oder des
Familienstammbuches anzumelden. Das
anzumeldende Kind ist persönlich vor-
zustellen.

Ida Schulze, Rektorin

Am 16. November machte die 4. Klasse
der Grundschule Iden eine gruselige Le-
senacht.  Die Schüler und Schülerinnen
der 4. Klasse wurden um 17 Uhr von ih-
ren Eltern zur Grundschule gefahren.
17.30 Uhr fing die erste Leserunde an,
dann haben wir Abendbrot gemacht.
Beim Abendbrot kam die Schriftstellerin
Frau Galster. Danach haben wir eine Ge-
schichte von Frau Galster gehört. Als sie
fertig war, haben wir Autogramme be-
kommen.  Nachdem Frau Galster gegan-
gen war, haben die Mädchen den Ab-
wasch erledigt. Dann fing unsere gruseli-
ge Nachtwanderung an. Wir haben auch

Die letzte Lesenacht in der 4. Klasse
Leserunden und Nachtwanderung

eine Mutprobe gemacht. Endlich sind wir
wieder zur Schule gegangen.  Die zweite
Leserunde fing an. Nach der Leserunde
sind wir ins Bett gegangen. Aber keiner
von uns konnte einschlafen.

Am nächsten Morgen haben die Kinder,
die zuerst wach waren, das Frühstück
vorbereitet. Dann hieß es Sachen zusam-
men packen und es ging nach Hause.

Wir danken Karen Galster für die schö-
ne Gruselgeschichte und den Muttis
Frau Günther und Frau Stoller für ihre
Hilfe.

Klasse 4 der Grundschule Iden

Werte Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Iden,

zum Jahresauftakt 2013 möchte ich
Sie recht herzlich zur obigen Veranstal-
tung am Freitag, den 11.01.2013
um 19.00 Uhr ins Gemeindehaus in
Iden einladen.

Ich würde mich freuen, Sie zu dieser
Veranstaltung begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
N. Kuhlmann
Der Bürgermeister
Gemeinde Iden

Einladung zur
Einwohnerversammlung
mit Neujahrsempfang

Bei sehr festlich gedeckter Tafel wurde
die Weihnachtsfeier durch ein ganz tol-
les Programm der Grundschule Sanne
eröffnet.

Die Kinder haben allen damit eine gro-
ße Freude bereitet.

Auch ganz viel Spaß hat uns die Auf-
führung in moderner Fassung „Rotkäpp-
chen und der Wolf“, aufgeführt von Mit-
gliedern des „Hasseler Sportverein
2000“, gemacht.

Dafür allen großen und kleinen Künst-
lern ein herzliches Dankeschön.

Ebenso den fleißigen „Bäckerfrauen“
für den gelungenen Kuchen.

Bei flotter Musik wurde getanzt und
das großzügige Abendbüfett bildete den
Abschluss einer gelungenen Feier.

Den fleißigen Helfern, Frau Langen-
beck, Frau Gutzeit, Frau Pinkle, Frau
Schümke und Herrn Stielow ein großes
Dankeschön.

Die Teilnehmer der
Seniorenweihnachtsfeier

Weihnachtsfeier der
Senioren der Gemeinde
Hassel
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Am 28. November machte die Klasse 4
der Grundschule Iden eine Radtour
nach Berge.

Wir sind um 8.00 Uhr auf den Schul-
hof gegangen und haben unsere Fahrrä-
der in einem Sicherheitsabstand aufge-
stellt. Danach sind wir losgefahren.

Unsere Strecke ging über Busch nach
Giesenslage, von Giesenslage nach Beh-
rendorf und von da nach Berge zur Dra-
chentöpferei. Puh, waren wir erschöpft!

Frau Reichhardt begrüßte uns. Dann
sind wir rein gegangen, haben uns aus-
gezogen und gefrühstückt. Als wir fertig
waren, haben wir aus Ton Schilder ge-

Wandertag auf Rädern
in der Grundschule Iden
Dank allen, die geholfen haben

macht zum Verschenken und Behalten.
Dann sind einige raus gegangen und ha-
ben die Pferde angeguckt.

Danach haben wir unsere Fahrräder
gesattelt und sind von Berge nach San-
dauerholz gefahren. Dort haben wir
Bratwurst und Stockbrot gegessen.
Dann ging es wieder ab zur Schule.

Wir danken Frau Reichhardt, Frau
Stahl, Frau Rodenbeck, Frau Fitze und
unserem Klassenlehrer Herrn Mar-
quardt für den schönen Tag.

Schülerinnen und Schüler der Klasse 4
Der Grundschule Iden

Die Verteilung erfolgt flächendeckend an die
Haushalte.

Auch wenn Sie sich per Familienanzeige
(Geburtstag, Hochzeit, Todesfall)
mitteilen wollen, wenden Sie sich an
unseren Medienberater

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit einer Anzeige
bzw. mit einem Firmenporträt in

Ortszeitungen vom Heimatblatt Brandenburg Verlag:

Lokaler geht‘s nicht.

Reinhard Franke
Tel. und Fax:  03 90 83 / 280    Mobil: 0173 / 950 84 86
E-Mail: anzeigen@heimatblatt.de

Hallo Nachbar

Wirberaten Siegern!

Veranstalter:
Laufgruppe Haeder Stendal e.V.
Ausrichter:
Hasselaner Triathlon Club
Hasseler Sportverein 2000
Was:
10. Hasseler Silvesterlauf 2012
Wann:
31.12.2012, 14:00 Uhr
Wo:
Dorfgemeinschaftshaus Hassel
Strecke:
3,4 km, 6,8 km oder 10,2 km
Gebühr:
2,00 EURO (Erwachsene)
0,00 EURO (Kinder)
Anmeldung:
auf www.hasselaner.de oder
Name, Ort, Jahrgang, Strecke
bis zum 30.12.2012 an
Steffen Riedinger
kontakt@hasselaner.de
Anmeldungen sind am Starttag ab
13:00 Uhr noch möglich. Es erfolgt keine
Zeitnahme.

10. Hasseler
Silvesterlauf 2012A

Nach der sportlichen Betätigung erwar-
ten Euch ein Glas Sekt und eine kleine
Stärkung. Alle, die Lust an der Bewe-
gung haben, sind herzlich nach Hassel
eingeladen.

Der Hasseler Silvesterlauf findet mit
freundlicher Unterstützung durch die
Gemeinde Hassel, die Bäckerei Wetzel
und Bürotechnik Böhme statt.
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über die Bestätigung
der Jahresrechnung 2008 der ehemaligen Gemeinde Hindenburg

sowie der Entlastung des ehemaligen Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2008
Beschlussnummer: 30/008/10

Bekanntmachung der Gemeinde Hohenberg-Krusemark über die Bestätigung
der Jahresrechnung 2008 der ehemaligen Gemeinde Altenzaun

sowie der Entlastung des ehemaligen Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2008
Beschlussnummer: 30/010/10

Auf der Grundlage des § 170 der Gemeindeordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL.LSA S. 568), in der zur Zeit geltenden
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
Folgendes am 06.05.2010 beschlossen:
Gemäß §170 der Gemeindeordnung wird die Jahresrechnung 2008 der
ehemaligen Gemeinde Hindenburg beschlossen. Dem ehemaligen Bür-
germeister wird für das Haushaltsjahr 2008 uneingeschränkt die Ent-
lastung erteilt.

Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 02.01.2013 bis 15.01.2013 im
Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Amt Käm-
merei, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den Sprechzeiten
öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 03.12.2012

Kautz
Bürgermeister

Auf der Grundlage des § 170 der Gemeindeordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBL.LSA S. 568), in der zur Zeit geltenden
Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Hohenberg-Krusemark
Folgendes am 06.05.2010 beschlossen:
Gemäß §170 der Gemeindeordnung wird die Jahresrechnung 2008 der
ehemaligen Gemeinde Altenzaun beschlossen. Dem ehemaligen Bür-
germeister wird für das Haushaltsjahr 2008 uneingeschränkt die Ent-
lastung erteilt.

Die Jahresrechnung liegt in der Zeit vom 02.01.2013 bis 15.01.2013 im
Verwaltungsamt der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, Amt Käm-
merei, in 39596 Goldbeck, An der Zuckerfabrik 1 zu den Sprechzeiten
öffentlich aus.

Hohenberg-Krusemark, 03.12.2012

Kautz
Bürgermeister

Aufhebungssatzung zur
Satzung der Stadt Arneburg zur Umlage der Verbandsbeiträge des

Unterhaltungsverbandes „Uchte“

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05. Oktober 1993 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA 2009, S.
383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. LSA
S. 814) und der §§ 2 und 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sach-
sen- Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58) sowie der
§§ 54 - 56 Wassergesetz für das Land Sachsen- Anhalt (WG LSA) vom
16.03.2011 (GVBl. LSA 2011, S. 492) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 S. 1
Gesetz über die Verbandsgemeinde in Sachsen-Anhalt (VerbGemG LSA)
vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA 2008, S. 40, 41), zuletzt geändert
durch § 10 eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember
2011 (GVBl. LSA S. 870, 871) hat der Stadtrat der Stadt Arneburg auf
seiner Sitzung am 27.11.2012 folgende Aufhebungssatzung beschlos-
sen:

§ 1

Die Satzung der Stadt Arneburg zur Umlage der Verbandsbeiträge des
Unterhaltungsverbandes „Uchte“ vom 22.05.2010 mit ihren Änderungs-

satzungen vom 28.09.2010, 24.05.2011 und 21.02.2012 wird aufgeho-
ben.

§ 2

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung rückwirkend
zum 01.01.2010 in Kraft.

Arneburg, den 27.11.2012

Riedinger
Bürgermeister
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Aufhebungssatzung zur
Satzung der Stadt Arneburg  zur Umlage der Verbandsbeiträge des

Unterhaltungsverbandes „Seege/Aland“

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05. Oktober 1993 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA 2009, S.
383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. LSA
S. 814) und der §§ 2 und 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sach-
sen- Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58) sowie der
§§ 54 - 56 Wassergesetz für das Land Sachsen- Anhalt (WG LSA) vom
16.03.2011 (GVBl. LSA 2011, S. 492) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 S. 1
Gesetz über die Verbandsgemeinde in Sachsen-Anhalt (VerbGemG LSA)
vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA 2008, S. 40, 41), zuletzt geändert
durch § 10 eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember
2011 (GVBl. LSA S. 870, 871) hat der Stadtrat der Stadt Arneburg auf
seiner Sitzung am 27.11.2012 folgende Aufhebungssatzung beschlos-
sen:

§ 1

Die Satzung der Stadt Arneburg zur Umlage der Verbandsbeiträge des
Unterhaltungsverbandes „Seege/Aland“ vom 22.05.2010 mit ihren

Änderungssatzungen vom 24.05.2011 und 21.02.2012 wird aufgeho-
ben.

§ 2

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung rückwirkend
zum 01.01.2010 in Kraft.

Arneburg, den 27.11.2012

Riedinger
Bürgermeister

Aufhebungssatzung zur
Satzung der Gemeinde Iden zur Umlage der Verbandsbeiträge des

Unterhaltungsverbandes „Seege/Aland“

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05. Oktober 1993 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA 2009, S.
383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. LSA
S. 814) und der §§ 2 und 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sach-
sen- Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58) sowie der
§§ 54 - 56 Wassergesetz für das Land Sachsen- Anhalt (WG LSA) vom
16.03.2011 (GVBl. LSA 2011, S. 492) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 S. 1
Gesetz über die Verbandsgemeinde in Sachsen-Anhalt (VerbGemG LSA)
vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA 2008, S. 40, 41), zuletzt geändert
durch § 10 eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember
2011 (GVBl. LSA S. 870, 871) hat der Gemeinderat der Gemeinde Iden
auf seiner Sitzung am 06.12.2012 folgende Aufhebungssatzung be-
schlossen:

§ 1

Die Satzung der Gemeinde Iden zur Umlage der Verbandsbeiträge des
Unterhaltungsverbandes „Seege/Aland“ vom 19.08.2010 mit ihren
Änderungssatzungen vom 09.06.2011 und 01.03.2012 wird aufgeho-
ben.

§ 2

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung rückwirkend
zum 01.01.2010 in Kraft.

Iden, den 06.12.2012

Kuhlmann
Bürgermeister



21.12.2012 17Hallo Nachbarn – Amtliche Bekanntmachungen in der Region Arneburg-Goldbeck-Werben (Elbe)

Aufhebungssatzung zur
Satzung der Hansestadt Werben (Elbe) zur Umlage der Verbandsbeiträge des

Unterhaltungsverbandes „Seege/Aland“

Amtliche Bekanntmachungen

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05. Oktober 1993 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA 2009, S.
383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. LSA
S. 814) und der §§ 2 und 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sach-
sen- Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58) sowie der
§§ 54 - 56 Wassergesetz für das Land Sachsen- Anhalt (WG LSA) vom
16.03.2011 (GVBl. LSA 2011, S. 492) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 S. 1
Gesetz über die Verbandsgemeinde in Sachsen-Anhalt (VerbGemG LSA)
vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA 2008, S. 40, 41), zuletzt geändert
durch § 10 eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember
2011 (GVBl. LSA S. 870, 871) hat der Gemeinderat der Hansestadt
Werben (Elbe) auf seiner Sitzung am 27.11.2012 folgende Aufhebungs-
satzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung der Hansestadt Werben (Elbe) zur Umlage der Verbands-
beiträge des Unterhaltungsverbandes „Seege/Aland“ vom 18.05.2010
mit ihren Änderungssatzungen vom 17.05.2011 und 28.02.2012 wird
aufgehoben.

§ 2

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung rückwirkend
zum 01.01.2010 in Kraft.

Hansestadt Werben (Elbe), den 27.11.2012

Dr. Haase
Bürgermeister

Aufhebungssatzung zur
Satzung der Hansestadt Werben (Elbe) zur Umlage der Verbandsbeiträge

des Unterhaltungsverbandes „Trübengraben“

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05. Oktober 1993 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA 2009, S.
383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. LSA
S. 814) und der §§ 2 und 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sach-
sen- Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58) sowie der
§§ 54 - 56 Wassergesetz für das Land Sachsen- Anhalt (WG LSA) vom
16.03.2011 (GVBl. LSA 2011, S. 492) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 S. 1
Gesetz über die Verbandsgemeinde in Sachsen-Anhalt (VerbGemG LSA)
vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA 2008, S. 40, 41), zuletzt geändert
durch § 10 eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember
2011 (GVBl. LSA S. 870, 871) hat der Gemeinderat der Hansestadt
Werben (Elbe) auf seiner Sitzung am 27.11.2012 folgende Aufhebungs-
satzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung der Hansestadt Werben (Elbe) zur Umlage der Verbands-
beiträge des Unterhaltungsverbandes „Trübengraben“ vom 18.05.2010
mit ihren Änderungssatzungen vom 17.05.2011, 05.07.2011 und
28.02.2012 wird aufgehoben.

§ 2

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung rückwirkend
zum 01.01.2010 in Kraft.

Hansestadt Werben (Elbe), den 27.11.2012

Dr. Haase
Bürgermeister
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Aufhebungssatzung zur
Satzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) zur Umlage der Verbandsbeiträge

des Unterhaltungsverbandes „Seege/Aland“

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05. Oktober 1993 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA 2009, S.
383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. LSA
S. 814) und der §§ 2 und 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sach-
sen- Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58) sowie der
§§ 54 - 56 Wassergesetz für das Land Sachsen- Anhalt (WG LSA) vom
16.03.2011 (GVBl. LSA 2011, S. 492) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 S. 1
Gesetz über die Verbandsgemeinde in Sachsen-Anhalt (VerbGemG LSA)
vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA 2008, S. 40, 41), zuletzt geändert
durch § 10 eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember
2011 (GVBl. LSA S. 870, 871) hat der Gemeinderat der Gemeinde
Eichstedt (Altmark) auf seiner Sitzung am 28.11.2012 folgende Auf-
hebungssatzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) zur Umlage der Verbands-
beiträge des Unterhaltungsverbandes „Seege/Aland“ vom 02.06.2010
mit ihren Änderungssatzungen vom 16.08.2011 und 15.02.2012 wird
aufgehoben.

§ 2

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung rückwirkend
zum 01.01.2010 in Kraft.

Eichstedt (Altmark), den 28.11.2012

Schwerin
Bürgermeister

Aufhebungssatzung zur
Satzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) zur Umlage der Verbandsbeiträge

des Unterhaltungsverbandes „Uchte“

Auf der Grundlage der §§ 6 und 44 Abs. 3 Ziff. 1 Gemeindeordnung für
das Land Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05. Oktober 1993 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. August 2009 (GVBl. LSA 2009, S.
383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2011 (GVBl. LSA
S. 814) und der §§ 2 und 5 Kommunalabgabengesetz des Landes Sach-
sen- Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA 1996, S. 405), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 58) sowie der
§§ 54 - 56 Wassergesetz für das Land Sachsen- Anhalt (WG LSA) vom
16.03.2011 (GVBl. LSA 2011, S. 492) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 S. 1
Gesetz über die Verbandsgemeinde in Sachsen-Anhalt (VerbGemG LSA)
vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA 2008, S. 40, 41), zuletzt geändert
durch § 10 eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember
2011 (GVBl. LSA S. 870, 871) hat der Gemeinderat der Gemeinde
Eichstedt (Altmark) auf seiner Sitzung am 28.11.2012 folgende Auf-
hebungssatzung beschlossen:

§ 1

Die Satzung der Gemeinde Eichstedt (Altmark) zur Umlage der Verbands-
beiträge des Unterhaltungsverbandes „Uchte“ vom 02.06.2010 mit ih-
ren Änderungssatzungen vom 08.09.2010, 16.08.2011 und 15.02.2012
wird aufgehoben.

§ 2

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung rückwirkend
zum 01.01.2010 in Kraft.

Eichstedt (Altmark), den 28.11.2012

Schwerin
Bürgermeister
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1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung vom 11.02.1999
für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Giesenslage

Beschlossen in der Gemeindekirchenratssitzung vom 05.06.2012 ge-
mäß § 53 der kirchlichen Verwaltungsordnung vom 05.09.1972 (ABL
1981 Heft 7/8) und § 6 der Friedhofsordnung vom 11.02.1999.

Änderung und Ergänzung zum § 6, Gebührentarif

Änderung zum § 6:

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr
von 10,00 € pro Grabstelle und Jahr erhoben.
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird jeweils in 5-Jahres-Zeiträumen
im Voraus erhoben.

Ergänzung zum § 6:

V. Sonstige Gebühren
4. Verwaltungsgebühr bei Erhebung der

Friedhofsunterhaltungsgebühr,
pro Grabstelle und Jahr 2,00 €

5. Verwaltungsgebühr im Bestattungsfalle 15,00 €

Öffentliche Bekanntmachung der Änderung
1. Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung bedarf zu ihrer Gül-

tigkeit der öffentlichen Bekanntmachung.
2. Öffentliche Bekanntmachung im vollen Wortlaut erfolgt im Amts-

blatt „Hallo Nachbarn“ für die Region Arneburg-Goldbeck-Wer-
ben.

3. Die geltende Fassung der Friedhofsgebührenordnung liegt zur Ein-
sichtnahme aus im Ev. Pfarramt Werben.

4. Zusätzlich kann die Änderung der Friedhofsgebührenordnung durch
Aushang und Kanzelabkündigung bekannt gemacht werden.

Inkrafttreten
Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung durch die Kirchengemeinde in Kraft.

1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung vom 11.02.1999
für den Friedhof Räbel der Ev. Kirchengemeinde Werben

Beschlossen in der Gemeindekirchenratssitzung vom 05.06.2012 ge-
mäß § 53 der kirchlichen Verwaltungsordnung vom 05.09.1972 (ABL
1981 Heft 7/8) und § 6 der Friedhofsordnung vom 11.02.1999.

Änderung und Ergänzung zum § 6, Gebührentarif

Änderung zum § 6:

IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr
Von den Nutzungsberechtigten wird eine Friedhofsunterhaltungsgebühr
von 10,00 € pro Grabstelle und Jahr erhoben.
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird jeweils in 5-Jahres-Zeiträumen
im Voraus erhoben.

Ergänzung zum § 6:

V. Sonstige Gebühren
4. Verwaltungsgebühr bei Erhebung der

Friedhofsunterhaltungsgebühr,
pro Grabstelle und Jahr 2,00 €

5. Verwaltungsgebühr im Bestattungsfalle 15,00 €

Öffentliche Bekanntmachung der Änderung
1. Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung bedarf zu ihrer

Gültigkeit der öffentlichen Bekanntmachung.
2. Öffentliche Bekanntmachung im vollen Wortlaut erfolgt im Amts-

blatt „Hallo Nachbarn“ für die Region Arneburg-Goldbeck-Wer-
ben.

3. Die geltende Fassung der Friedhofsgebührenordnung liegt zur Ein-
sichtnahme aus im Ev. Pfarramt Werben.

4. Zusätzlich kann die Änderung der Friedhofsgebührenordnung durch
Aushang und Kanzelabkündigung bekannt gemacht werden.

Inkrafttreten
Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer kirchen-
aufsichtlichen Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung durch die Kirchengemeinde in Kraft.
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Bekanntgabe des Landkreises Stendal

Feststellung des Unterbleibens der Umweltverträglichkeitsprüfung
für das Vorhaben „Errichtung und Betrieb von 8 Windkraftanlagen

im Windpark Walsleben-Goldbeck“

Bekanntgabe gemäß § 3a Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.
Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) über den Verzicht der
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Folgendes Vorhaben wurde beantragt, das folgende Grundstücke berührt:

Antrag vom Antragsteller Vorhaben Gemarkung Flur Flurstück
06.03.2012 Windpark Wals- Neugenehmigung Walsleben 4 3/5; 3/18; 138/5

leben-Goldbeck. gem. § 4 BImSchG 3/16
GmbH & Co.KG für 8 Windkraft- Goldbeck 5 3; 1/1

anlagen Erxleben 3 32/1

Es handelt sich hier um ein Vorhaben gemäß Anlage 1 UVPG, Nummer
1.6.2. Gemäß § 3 c Absatz 1 UVPG i.V.m. der Anlage 2 zum UVPG wurde
im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls das Verfahren
zur Feststellung der UVP-Pflicht durchgeführt.

Im Rahmen der allgemeinen Einzelfallprüfung wurde festgestellt, dass
durch das oben genannte Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen zu befürchten sind, so dass im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist
Die Belange des Umweltschutzes werden im Verfahren über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens geprüft und bei der Entscheidung berücksich-
tigt.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Feststel-
lung, dass eine UVP unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Einzel-
falls nach § 3c UVPG, ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

einem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entscheidung über die
Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung
entsprechend den Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und
ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.

Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, können beim
Landkreis Stendal, Umweltamt, Untere Immissionsschutzbehörde in
39576 Stendal, Hospitalstr. 1-2, als der zuständigen Genehmigungs-
behörde eingesehen werden.

Stendal, 28.11.2012

Hellmuth
Der Landrat
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Winterzauber
Verwöhnbehandlung für die Winterzeit

In der kalten Jahreszeit benötigt unsere
Haut besonders viel Zuwendung. Kälte und
trockene Heizungsluft sind purer Stress. So-
wohl klirrende Kälte im Freien als auch die
trockene Heizungsluft in Räumen entziehen
unserer Schutzhülle wertvolle Bausteine.
Sie sehnt sich nach Feuchtigkeit und Schutz
vor Austrocknung. Heißes Duschen und Ba-
den verstärken die Mangelerscheinungen

der Haut. Zudem verengen sich bei Kälte die
Blutgefäße unter der Haut, um die Wärme im
Körperinneren zu bewahren.
Folge ist, der Hautstoffwechsel arbeitet auf
Sparflamme. Unsere Haut wirkt fahl, rau und
kraftlos. Unter 8 Grad halten unsere Talgdrü-
sen Winterschlaf. Das führt zu Spannungsge-
fühl und einem unausgeglichenem Säure-
schutzmantel.

Ab Januar biete ich Ihnen Winter-
pflege zum Wohlfühlen an. Eine
neue Verwöhnbehandlung für die
Winterzeit. Für Ihr Gesicht und Ihre
Hände. Starten Sie gut geschützt in
die kalte Jahreszeit und ins neue
Jahr.  Ich freue mich auf Ihren Be-
such – Babett Schulze, Kosmetikstu-
dio Natürlich.

– Anzeige –
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Mit dem Landesprogramm „Familien
stärken – Perspektiven eröffnen“ sollen
junge arbeitslose Alleinerziehende und
junge Familien mit Kindern unterstützt
werden. Erste Erfahrungen in den Land-
kreisen zeigen, dass das Landespro-
gramm von den Familien gut angenom-
men wird. Bis zum Jahr 2014 sollen
2.000 Familien betreut werden. Ziel ist,
dass es in jeder Familie mindestens einen
Verdiener gibt.

Arbeitsminister Bischoff: „Familien mit
sich überlagernden Problemen können
sich nur schwer selbst aus ihrer schwieri-
gen Lage befreien. Hier kommen die Fa-
miliencoaches zum Einsatz. Sie sollen fa-
milienbezogen und individuell helfen,
optimale Fördermöglichkeiten für jede
Familie zu finden.“ Das Programm ist in
allen Regionen Sachsen-Anhalts ange-
laufen. Träger sind Landkreise und kreis-
freie Städte.

Eine Möglichkeit, um die Situation der
Familien zu verbessern und die Arbeits-
suchenden wieder auf dem Arbeits-
markt zu integrieren, ist die betriebliche
Erprobung. Über einen Zeitraum von
maximal elf Monaten erhalten die Ar-
beitssuchenden die Chance, sich in ei-
nem Betrieb zu bewähren. Die Kosten
übernimmt das Land. Die Landkreise
und kreisfreien Städten wollen bis zum
Jahr 2014 rund 1400 Erprobungsar-
beitsplätze zur Verfügung stellen.

Minister Bischoff: „Die Akteure vor Ort
entscheiden selbstständig, wie den Fami-
lien am besten geholfen werden kann.
Wir geben nur den Rahmen vor. Die Fa-
miliencoaches organisieren beispiels-
weise passende Probearbeitsplätze und
betreuen die Langzeitarbeitslosen je
nach Bedarf. Dadurch können auftreten-
de Problemlagen sofort erkannt und be-
hoben werden.“

Das Programm läuft in enger Zusam-
menarbeit mit den Jobcentern und hat
ein Finanzvolumen von 30 Millionen
Euro. Ansprechpartner in den Landkrei-
sen sind auf der Internetseite
www.ms.sachsen-anhalt.de  veröffent-
licht.

Die Statistik für 2011 besagt, dass etwa
11.600 Alleinerziehende erwerbslos
und in mehr als 3.000 Familien beide
Partner arbeitslos waren. Sie waren von
staatlichen Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts abhängig. Mehr als
die Hälfte dieser Menschen war länger
als ein Jahr erwerbslos. Zugleich verfüg-
te aber fast die Hälfte der Betroffenen
über eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung.

Landesprogramm
„Familien stärken –
Perspektiven eröffnen“

Neben unserem online-shop
sind wir weiterhin persönlich für Sie da.

Wenn Sie sich per Familienanzeige
(Geburtstag, Hochzeit, Jugendweihe, Todesfall)
mitteilen wollen, wenden Sie sich
an unseren Medienberater.

Andere teilhaben lassenteilhaben lassenteilhaben lassenteilhaben lassenteilhaben lassen
oder sich herzlich bedankenherzlich bedankenherzlich bedankenherzlich bedankenherzlich bedanken?

Reinhard Franke
Tel. und Fax:  03 90 83 / 280
Mobil:  0173 / 950 84 86
E-Mail: anzeigen@heimatblatt.de
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Hallo Nachbarn • Ausgabe 1/2013 23

– Anzeige –



24 Hallo Nachbarn • Ausgabe 1/2013

1647 hat das englische Parlament offiziell
Weihnachten abgeschafft.
Die bekannte „Weihnachtsgeschichte“ von
Charles Dickens leistete einen wichtigen
Anteil zur Wiederaufnahme des Festes.
Nach Umfragen fällt nur einem Drittel der
Deutschen beim Stichwort „Weihnachten“
Kirchgang und der historische Ursprung des
Festes, nämlich die Geburt Christi, ein. Die
Mehrheit assoziiert mit dem Fest eher Ge-
schenke und Tannenbäume. Der durch-
schnittliche deutsche Weihnachtsbaum ist
1,64 Meter groß, eine Nordmanntanne und
hat ca. 180.000 Nadeln.
In Polen wird traditionell an Heiligabend
immer ein Tischgedeck mehr aufgelegt als
nötig. Dieses Brauchtum soll an die Her-
bergssuche von Maria und Josef am heili-
gen Abend erinnern.  Hier soll kein unerwar-
teter Gast, der anklopft, abgewiesen wer-
den. Das Hauptweihnachtsgeschäft beginnt
etwa Mitte November, während Frauen
meist früher die Einkäufe erledigen, kauft

Lustiges
rund um Weihnachten

jeder fünfte Mann seine Geschenke erst am
23.12. Der Adventskalender ist eine Erfin-
dung vom Deutschen Gerhard Lang.  Weil er
als Kind ungeduldig war, bastelte ihm seine
Mutter einen Adventskalender. Im Jahr
1908 begann er mit einem kommerziellen
Verkauf.
In Sizilien gibt es in der Adventszeit einmal
wöchentlich ein „Weihnachtspokern“ in
dem um Geld gespielt wird um die Weih-
nachtsgeschenke besser finanzieren zu
können.

– Anzeigen –

Advent
Es treibt der Wind im Winterwalde

die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde

sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus. Den weißen Wegen

streckt sie die Zweige hin – bereit,
und wehrt dem Wind und wächst entgegen

der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)

Bald ist Weihnacht, wie freu ich mich drauf,
da putzt uns die Mutter ein Bäumlein schön auf,

es glänzen die Äpfel, es funkeln die Stern,
wie hab’n wir doch alle das Weihnachtsfest gern.

Volksgut

Vorweihnacht


